
 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Gemeindeordnung 
Teilrevision vom 20. September 2023 
(Art. 39 Abs. 2, Art. 55) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 

  
 

 
 
 
 



 

 

Änderungstabelle 
In der folgenden Tabelle werden die Änderungen in der Gemeindeordnung aufgeführt. Streichungen 
sind grün und durchgestrichen und Einfügungen sind grün und unterstrichen dargestellt.  

 
Bisher Neu 

 
Referendum 
Art. 39. Abs. 2 
Beschlüsse des Gemeinderates nach Absatz 1 
werden im Amtsanzeiger bekannt gemacht.  
 

 
Referendum 
Art. 39. Abs. 2 
Beschlüsse des Gemeinderates nach Absatz 1 
werden im Amtsanzeiger amtlichen Publikations-
organ bekannt gemacht.  
 

 
Inkrafttreten 
Art. 55 
 
1Diese Gemeindeordnung tritt auf den 1. Januar 
2007 in Kraft.  
 
2Die Wahlen für die nächste Amtsdauer 2007 bis 
2010 werden im November 2006 nach den Best-
immungen der vorliegenden Gemeindeordnung 
durchgeführt.  
 
3Die Teilrevision der Gemeindeordnung vom 30. 
November 2009 tritt auf den 1. Januar 2010 in 
Kraft. 
 
4Die Wahlen für die nächste Amtsdauer 2011 bis 
2014 werden im Herbst 2010 nach den Bestim-
mungen der vorliegenden Gemeindeordnung 
durchgeführt.  
 
5Diese Teilrevision der Gemeindeordnung mit 
Anhang tritt per 1. Januar 2012 in Kraft. Gleichzei-
tig wird das Schulreglement vom 29. November 
2004 aufgehoben. 
 
6Die Teilrevision der Gemeindeordnung vom 19. 
Mai 2014 tritt auf den 1. Januar 2015 in Kraft. 
Gleichzeitig wird das Reglement zur Übertragung 
aller Aufgaben im Bereich der Sozialhilfe und 
Vormundschaft aufgehoben. 
 
7Die Teilrevision der Gemeindeordnung vom 5. 
Dezember 2016 tritt auf den 1. Januar 2017 in 
Kraft. 
 
8Die Teilrevision der Gemeindeordnung vom 5. 
Juni 2023 tritt auf den 1. Oktober 2023 in Kraft. 
 

 
Inkrafttreten 
Art. 55 
 
1Diese Gemeindeordnung tritt auf den 1. Januar 
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immungen der vorliegenden Gemeindeordnung 
durchgeführt.  
 
3Die Teilrevision der Gemeindeordnung vom 30. 
November 2009 tritt auf den 1. Januar 2010 in 
Kraft. 
 
4Die Wahlen für die nächste Amtsdauer 2011 bis 
2014 werden im Herbst 2010 nach den Bestim-
mungen der vorliegenden Gemeindeordnung 
durchgeführt.  
 
5Diese Teilrevision der Gemeindeordnung mit 
Anhang tritt per 1. Januar 2012 in Kraft. Gleichzei-
tig wird das Schulreglement vom 29. November 
2004 aufgehoben. 
 
6Die Teilrevision der Gemeindeordnung vom 19. 
Mai 2014 tritt auf den 1. Januar 2015 in Kraft. 
Gleichzeitig wird das Reglement zur Übertragung 
aller Aufgaben im Bereich der Sozialhilfe und 
Vormundschaft aufgehoben. 
 
7Die Teilrevision der Gemeindeordnung vom 5. 
Dezember 2016 tritt auf den 1. Januar 2017 in 
Kraft. 
 
8Die Teilrevision der Gemeindeordnung vom 5. 
Juni 2023 tritt auf den 1. Oktober 2023 in Kraft. 
 
9Die Teilrevision der Gemeindeordnung vom 20. 
September 2023 tritt auf den 1. Januar 2024 in 
Kraft.  
 

 
 

 


